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Arbeitsblatt 11
Aktionsplan für weitere Aktivitäten
zur Nachhaltigkeitsplanung


Dieses Projekt wurde von der Europäischen Kommission im Rahmen des Erasmus+-Programms gefördert. Die geäußerten Meinungen und Ansichten sind ausschließlich die der Europäischen Union und geben nicht die offizielle Position der Europäischen Union wieder. Weder die Europäische Union noch die Europäische Kommission können dafür verantwortlich gemacht werden.
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[bookmark: _Toc206262344][bookmark: _Toc210328754][bookmark: _Toc225435463]Arbeitsblatt 11: Aktionsplan für weitere Aktivitäten zur Nachhaltigkeitsplanung
Auf Grundlage der Bewertung des Nachhaltigkeitsplanungsprojekts und des geplanten Produkts müssen die Unternehmensleitung und das Nachhaltigkeitsplanungsteam beurteilen, wie weitere Entwicklungen im Bereich der Nachhaltigkeitsplanung umgesetzt werden können. Ein Unternehmen mit einem Qualitätssicherungs- oder Umweltmanagementsystem kann eine Methode zur Nachhaltigkeitsplanung in diese Prozesse integrieren. Das Unternehmen sollte mindestens einen Aktionsplan entwickeln, um die Nachhaltigkeitsplanung für zukünftige Produkte fortzusetzen, der folgende Fragen beantworten sollte:

	Was
	Wer
	Wann
	Wie
	Wie viel

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc225435464]Checkliste für Umweltmanagementsysteme und Nachhaltigkeitsplanung
In der Tabelle finden Sie eine Checkliste, mit der Sie die Leistung eines Nachhaltigkeitsplanungsprojekts überprüfen können.
	
	Erledigt
	Nicht erledigt
	Verbesserungsfähig
	Anmerkungen

	Definition des Umfangs
	
	
	
	

	1. Der Geltungsbereich von Umweltmanagementsystemen umfasst Produktdesign- und Entwicklungsprozesse.
	
	
	
	

	Umweltpolitik
	
	
	
	

	1. Politische Verpflichtungen müssen der Art und dem Ausmaß der Umweltauswirkungen von Produkten während ihres gesamten Lebenszyklus angemessen sein.
	
	
	
	

	2. Die Politik muss eine Verpflichtung zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die Umweltaspekte von Produkten umfassen.
	
	
	
	

	3. Die Politik muss die Verpflichtung des Unternehmens zur Einhaltung weiterer Anforderungen in Bezug auf die Umweltaspekte der Produkte, Tätigkeiten und Dienstleistungen enthalten.
	
	
	
	

	4. Die Richtlinie muss eine Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung der Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus enthalten.
	
	
	
	

	5. Die Richtlinie enthält eine Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung der Nachhaltigkeitsplanungsprozesse.
	
	
	
	

	6. Die Richtlinie enthält eine Verpflichtung zur Vermeidung von Umweltverschmutzung im Nachhaltigkeitsplanungsprozess (das Produkt muss entsprechend gestaltet oder neu gestaltet werden).
	
	
	
	

	Planung
	
	
	
	

	Umweltaspekte
	
	
	
	

	1. Die Umweltaspekte der Produkte eines Unternehmens sind über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu bestimmen.
	
	
	
	

	2. Sie wurden mit identifizierten Aspekten in Bezug auf Umweltauswirkungen beschrieben.
	
	
	
	

	3. Während des gesamten Lebenszyklus der Produkte wurde die Bedeutung der Umweltaspekte bewertet.
	
	
	
	

	4. In der Anfangsphase des ökologischen (Neu-)Designs des Produkts wurden die oben genannten Schritte 1, 2 und 3 für das Referenzprodukt durchgeführt.
	
	
	
	

	5. In der ersten Planungsphase für die Nachhaltigkeit eines völlig neuen Produkts in einem Unternehmen sind die oben genannten Schritte 1, 2 und 3 an einem bereits auf dem Markt befindlichen Basisprodukt oder einem ähnlichen Produkt oder an einem hypothetischen Referenzprodukt durchzuführen.
	
	
	
	

	Rechtliche und sonstige Anforderungen
	
	
	
	

	1. Das Unternehmen hat die rechtlichen Anforderungen definiert, die für seine Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus gelten, und hat Zugang zu diesen Anforderungen.
	
	
	
	

	2. Das Unternehmen hat festgelegt, wie diese gesetzlichen Anforderungen auf seine Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus anzuwenden sind.
	
	
	
	

	3. Das Unternehmen stellt sicher, dass alle gesetzlichen Anforderungen im Planungs- und Entwicklungsprozess berücksichtigt und überprüft wurden.
	
	
	
	

	4. Das Unternehmen hat außerdem weitere Anforderungen identifiziert, die für seine Produkte gelten.
	
	
	
	

	5. Ein Unternehmen muss festlegen, wie die Anforderungen, zu deren Einhaltung es sich verpflichtet, auf seine Produkte anzuwenden sind.
	
	
	
	

	6. Das Unternehmen muss sicherstellen, dass die Anforderungen, zu deren Einhaltung es sich verpflichtet, im Planungs- und Entwicklungsprozess berücksichtigt und überprüft werden.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ziele und Programm(e)
	
	
	
	

	1. Zu den Zielen eines Umweltmanagementsystems (UMS) gehört die Verbesserung der Umweltauswirkungen von Produkten während ihres gesamten Lebenszyklus.
	
	
	
	

	2. Bei der Festlegung von Verbesserungszielen für Produkte berücksichtigt ein Unternehmen wichtige Umweltaspekte während des gesamten Lebenszyklus sowie gesetzliche und sonstige finanzielle und betriebliche Anforderungen.
	
	
	
	

	3. Das Unternehmen verfügt über Programme zur Erreichung seiner produktbezogenen Umweltziele.
	
	
	
	

	4. Das Unternehmen integriert die Nachhaltigkeitsplanung in die EMS-Programme, die die Umweltziele des Produkts mit der Nachhaltigkeitsplanung des Projekts in Einklang bringen.
	
	
	
	

	5. Produktbezogene Umweltziele sind in einem ausgewogenen Verhältnis zu anderen produktbezogenen Zielen festzulegen.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Umsetzung und Betrieb
	
	
	
	

	Ressourcen, Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse
	
	
	
	

	1. Unternehmen müssen die Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse der Personen definieren, dokumentieren und kommunizieren, die an der Verbesserung der Umweltverträglichkeit von Produkten beteiligt sind, insbesondere diejenigen, die am Design- und Entwicklungsprozess beteiligt sind.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kompetenzen, Schulung und Sensibilisierung
	
	
	
	

	1. Schulungen und Kompetenzbewertungen müssen unter den für die Produktentwicklung verantwortlichen Personen verbreitet werden.
	
	
	
	

	2. Das Unternehmen stellt sicher, dass die an der Produktentwicklung beteiligten Personen über die erforderlichen Kompetenzen für die Planung im Bereich Nachhaltigkeit verfügen.
	
	
	
	

	3. Das Unternehmen stellt sicher, dass die für das Projekt verantwortlichen Personen (als Umweltkoordinatoren) über die erforderlichen Kompetenzen verfügen, um die Methodik und die Instrumente zur Ermittlung und Bewertung der Umweltaspekte von Produkten während ihres gesamten Lebenszyklus zu verstehen und/oder anzuwenden.
	
	
	
	

	4. Zu den Aktivitäten zur Steigerung des Umweltbewusstseins des Unternehmens gehören Umweltaspekte, Produktauswirkungen und Lebenszyklusdenken.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kommunikation
	
	
	
	

	1. Die interne Kommunikation in Bezug auf Umweltaspekte und das ESM muss relevante Themen im Zusammenhang mit Produkten und Nachhaltigkeitsplanung umfassen.
	
	
	
	

	2. Es muss ein Verfahren für den Empfang, die Dokumentation und die Beantwortung relevanter Mitteilungen von externen Interessengruppen zu produktbezogenen Problemen geben.
	
	
	
	

	3. Das Unternehmen hat die Entscheidung, wichtige Umweltaspekte, einschließlich solcher im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsplanung, zu kommunizieren (oder nicht zu kommunizieren), dokumentiert.
	
	
	
	

	4. Wenn ein Unternehmen beschließt, seine Umweltaspekte auszulagern, und die Kommunikationsmethode umgesetzt wird, werden wichtige Umweltaspekte des Produkts einbezogen.
	
	
	
	

	5. Die Kommunikation soll die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessengruppen in der Lieferkette unterstützen, um Informationen über relevante Umweltaspekte im Zusammenhang mit dem Lebenszyklus auszutauschen.
	
	
	
	

	6. Die Kommunikation soll die verschiedenen an den Lebenszyklusaktivitäten beteiligten Parteien (z. B. Nutzer, Händler, Recyclingunternehmen) über das Produkt informieren, um die Umweltleistung über die Produktionsphase hinaus zu verbessern.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Betriebssteuerung, Betrieb
	
	
	
	

	1. Das Unternehmen hat ein oder mehrere dokumentierte Verfahren zur Einbindung von Nachhaltigkeits splanung in bestehende Konstruktions- und Entwicklungsprozesse eingeführt, umgesetzt und aufrechterhalten.
	
	
	
	

	2. Das Unternehmen kommuniziert mit Lieferanten, einschließlich Auftragnehmern (z. B. Subunternehmern von Projektaktivitäten), über die angemessene Anwendung der Verfahren und deren Anforderungen.
	
	
	
	

	3. Die Anforderungen an Design und Entwicklung umfassen potenzielle Umweltanforderungen, gesetzliche Anforderungen und Erwartungen von Kunden und anderen interessierten Parteien.
	
	
	
	

	4. Nach Möglichkeit können Erkenntnisse aus ähnlichen früheren Entwürfen, die Umweltleistungsaspekte betreffen, herangezogen werden.
	
	
	
	

	5. Die Ergebnisse der Konzeption und Entwicklung müssen Umweltkriterien für die Abnahme des Produkts enthalten (z. B. umweltbezogene Produktspezifikationen).
	
	
	
	

	6. In den entsprechenden Phasen des Planungs- und Entwicklungsprozesses müssen die Bewertungen die Umweltaspekte und -auswirkungen des Produkts während seines gesamten Lebenszyklus abdecken.
	
	
	
	

	7. Die Ergebnisse der Planung und Entwicklung müssen Umweltinformationen und -indikatoren enthalten, die die Überprüfung und Validierung der Umweltanforderungen ermöglichen.
	
	
	
	

	8. Die Überprüfung muss die Umweltaspekte und -auswirkungen des Produkts umfassen.
	
	
	
	

	9. Die Leistung des fertigen Produkts muss anhand der Umweltanforderungen geprüft werden (Validierung).
	
	
	
	

	10. Änderungen in der Planung und Entwicklung sind zu identifizieren und zu dokumentieren.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Überprüfung
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Eignungsbewertung
	
	
	
	

	1. Die Eignungsbewertung muss gesetzliche und andere Anforderungen in Bezug auf die Umweltaspekte des Produkts umfassen.
	
	
	
	

	2. Die Eignungsprüfung umfasst neben den Produktionsaktivitäten auch rechtliche und sonstige Anforderungen, die sich auf andere Phasen des Lebenszyklus beziehen.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Überwachung und Kontrolle
	
	
	
	

	1. Die Überwachung und Kontrolle umfasst Informationen über die Umweltleistung eines Produkts während seines gesamten Lebenszyklus. Es werden Indikatoren definiert.
	
	
	
	

	2. Die Überwachung umfasst Informationen über Nachhaltigkeitsplanungsprozesse und darüber, wie das Unternehmen geführt und unterhalten wird. Die Indikatoren sind definiert.
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